
Art. 76

Kapitel 3 
Der Ministerrat

Artikel 76
(1) Der Ministerrat ist als Organ der Volkskammer die Regierung der Deut

schen Demokratischen Republik. Er leitet im Aufträge der Volkskammer die ein
heitliche Durchführung der Staatspolitik und organisiert die Erfüllung der politi
schen, ökonomischen, kulturellen und sozialen sowie der ihm übertragenen 
Verteidigungsaufgaben. Für seine Tätigkeit ist er der Volkskammer verantwort
lich und rechenschaftspflichtig.

(2) Der Ministerrat leitet die Volkswirtschaft und die anderen gesellschaftli
chen Bereiche. Er sichert die planmäßige proportionale Entwicklung der Volks
wirtschaft, die harmonisch abgestimmte Gestaltung der gesellschaftlichen Be
reiche und Territorien sowie die Verwirklichung der sozialistischen ökonomi
schen Integration.

(3) Der Ministerrat leitet die Durchführung der Außenpolitik der Deutschen 
Demokratischen Republik entsprechend den Grundsätzen dieser Verfassung. 
Er vertieft die allseitige Zusammenarbeit mit der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und den anderen sozialistischen Staaten und gewährleistet 
den aktiven Beitrag der Deutschen Demokratischen Republik zur Stärkung der 
sozialistischen Staatengemeinschaft.

(4) Der Ministerrat entscheidet entsprechend seiner Zuständigkeit über den 
Abschluß und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge. Er bereitet Staatsver
träge vor.

Wegen der ursprünglichen Fassung s. Art. 75.

Ursprüngliche Fassung des Art. 78:
(1) Der Ministerrat organisiert im Aufträge der Volkskammer die Erfüllung der politischen, 

ökonomischen, kulturellen und sozialen sowie die ihm übertragenen Verteidigungsaufgaben des 
sozialistischen Staates. Er ist ein kollektiv arbeitendes Organ.

(2) Der Ministerrat arbeitet wissenschaftlich begründete Prognosen aus, organisiert die Ge
staltung des ökonomischen Systems des Sozialismus und leitet die planmäßige Entwicklung der 
Volkswirtschaft.

Ursprüngliche Fassung des Art. 79 Abs. 3:
(3) Der Ministerrat entscheidet über den Abschluß und die Kündigung völkerrechtlicher Ver

träge, die in seinem Namen abgeschlossen werden.

Ursprüngliche Fassung des Art. 80 Abs. 7:
(7) Der Ministerrat ist der Volkskammer verantwortlich und rechenschaftspflichtig.

Übersicht
I. Vorgeschichte

1. Unter der Verfassung von 1949
2. Entwurf

II. Entwicklung von 1968 bis 1974 
1. Verfassung von 1968
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